
EU-Charta für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern

Potenziale für qualifizierte Gleichstellungsarbeit  
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Unterzeichnung der Europäischen Charta für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern auf lokaler Ebene am 29. März 2007 

nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats. Als erste Stadt in Baden-Württemberg, 
bundesweit als erste Stadt über 100.000 EinwohnerInnen. 
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Vorlauf:

• Grundsätzliche Abstimmung mit der Verwaltungsspitze. 
Weiterentwicklung der gleichstellungspolitischen Arbei t im 
europäischen Kontext.

• Bekanntmachung bei den Heidelberger Frauengruppen und  -
verbänden, Einstieg in die Diskussion, Aufruf zur Bet eiligung 
an der Umsetzung der Charta

• Politische Debatte in zwei öffentlichen gemeinderät lichen 
Sitzungen. 
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nächste Schritte:

• Mobilisierung aller verfügbaren Ressourcen zur Erarbeitung des 
geforderten Gleichstellungs-Aktionsplan zur Inkraftsetzung der 
Charta: Frauenverbände; relevante Projekte des bestehenden 
Haushalts; strategische Anliegen/ Ergänzungen.

• Der vom Amt für Chancengleichheit vorgelegte "Erste Heidelberger 
Gleichstellungs-Aktionsplan" wurde am 15. November 2007 
ebenfalls einstimmig beschlossen. 

• 47 (darunter sehr ambitionierte) Projekte aus insgesamt 14 Ämtern 
und allen Dezernaten der Stadtverwaltung sind hier zusammen-
gestellt. Zahlreiche Kooperationsprojekte mit  privaten Verbänden, 
Initiativen.



Beteiligung der Dezernate und Ämter
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Erster Gleichstellungsaktionsplan:
Momentaufnahme der gleichstellungspolitischen  
Arbeit 2007 und 2008

• Im Bereich der Dienstleistungen der Stadt werden 39  Projekte 
verfolgt:

• 4 Maßnahmen beziehen sich auf eine bürgerInnenfreundliche 
Stadtverwaltung,

• 10 Maßnahmen auf das Thema Bildung,
• 7 Maßnahmen auf die Erwerbstätigkeit,

• 3 Maßnahmen betreffen die Stadtplanung,

• 3 Maßnahmen die politische Partizipation,
• 10 Maßnahmen das Thema Prävention und Bekämpfung von Gewalt und

• 2 Maßnahmen den Bereich Gesundheit.

• Personalentwicklung in der Stadtverwaltung: vier Projekte 
• Steuerung der Gemeinschaftsaufgabe Geschlechtergere chtigkeit:

vier Ziele

. 
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Umsetzung 
des ersten Gleichstellungsaktionsplans

• Wie viele Maßnahmen konnten insgesamt umgesetzt wer den?

• 41 Maßnahmen wurden zu 100 Prozent, zwei zu jeweils 50 Prozent und 
zwei zu jeweils 33 Prozent umgesetzt 

• Mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter* aus 14 Ämtern der 
Stadtverwaltung und einem Eigenbetrieb waren beteiligt.

• Rund 4,9 Millionen Euro (inklusive SponsorInnengelder) wurden 
eingesetzt.
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Wichtige Gründe für unsere Beteiligung

• Erreichte politische Standards in Heidelberg sichern + qualifiziert 
weiterzuentwickeln

• Die Charta als qualifiziertes „Regiehandbuch“ - auf der Höhe der 
Fachdebatte in seiner ganzen Komplexität + mit europäischem Rang  - zur 
Entwicklung von Gender-Kompetenz sowie zur Steuerungsunterstützung für 
Politik, Verwaltung und KooperationspartnerInnen nutzen

• Einsteigen in einen internationalen Lernprozess und damit in ein
internationales Netzwerk

• Verbesserung der Möglichkeiten auf gravierende Veränderungen im 
Geschlechterverhältnis zu reagieren und zügig praktische  Antworten auf 
die damit verbundenen Herausforderungen zu finden

• Stärkung des Einsatzes für die besten Werte einer Gesellschaft
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Zeitliche Übersicht 

2007 bis 2008

• Vorbereitung der Unterzeichnung / Unterzeichnung
• Vorbereitung des Ersten Gleichstellungsaktionsplans / Verabschiedung

• AG zur Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung   

2009 bis 2010

• Umsetzungscontrolling
• Vorlage des Umsetzungsberichtes zum Internationalen Frauentag 2010 

durch das Amt für Chancengleichheit, Bericht an den Rat, 
Öffentlichkeitsarbeit, Rückmeldung an die Verwaltung

• Vorbereitung des zweiten Gleichstellungsaktionsplans, der mit dem neuen 
Doppelhaushalt 2011/12 verabschiedet wurde (1. Q. 11)
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Verändertes Vorgehen beim zweiten 
Gleichstellungsaktionsplan (GLAP) 1

Erleichterung der Kommunikation mit der Verwaltung,  dem Stadtrat
und interessierten KooperationspartnerInnen 

• Erstellung einer Kurzfassung über die Verpflichtungen durch die Charta 
und das enthaltene Konzept von qualifizierter Genderkompetenz.

• Erstellung einer Handreichung mit zahlreichen praktischen Beispielen für 
Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten der Verwaltung bei der sinnvollen 
Bearbeitung der Aufträge der Charta.

• Definition von Anforderungen an eine zukünftige Berichterstattung, die auch 
ein Erfolgscontrolling der Maßnahmen anhand vereinbarter Maßstäbe 
enthält sowie einen Bezug zur Relevanz der Maßnahme für die  Beseitigung 
relevanter Strukturprobleme im Geschlechterverhältnis.
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Verändertes Vorgehen beim zweiten 
Gleichstellungsaktionsplan (GLAP) 2

Intensivierung der Kommunikation mit der Verwaltung , dem Stadtrat 
und interessierten KooperationspartnerInnen 

• Vorstellung des geplanten Vorgehens für einen 2.GLAP bei den 
zuständigen Dezernenten und in den gemeinderätlichen Gremien sowie 
Genehmigung des gemeinsamen Vorgehens. 

• Durchführung von Arbeitstreffen mit den Führungskräften aus allen 
Verantwortungsbereichen unter Beteiligung der Dezernenten.

• Durchführung von Zielvereinbarungs-Arbeitstreffen auf der Ebene der 
Amtsleitungen und Abteilungsleitungen

• Durchführung eines Workshops mit interessierten Kooperations-
partnerInnen aus Heidelberg

• Intensive Abstimmungskommunikation zur Erstellung der Ratsvorlage 
zum 2. GLAP



August 2011, 12

Verändertes Vorgehen beim zweiten 
Gleichstellungsaktionsplan (GLAP) 3

• Gliederung der Aktionsplans entlang der in der Charta angelegten 
fünf gleichstellungspolitisch besonders zu beachtenden 
Handlungsbereiche :

1. Mitwirkung an Entscheidungsprozessen
2. Teilhabe am Erwerbsleben
3. Teilhabe an öffentlichen Ressourcen
4. Wirksamkeit von Geschlechterstereotypen
5. Gewalt im Geschlechterverhältnis
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Verändertes Vorgehen beim zweiten 
Gleichstellungsaktionsplan (GLAP) 4

• Übersetzung globaler Ziele in überprüfbare Aufträge für alle 
Handlungsbereichen. Beispiele:
1. Bei Entscheidungsprozessen wird auf den gleichen Zugang + die

gleiche Teilhabe für Frauen und Männer in ihrer Vielfalt 
hingewirkt

2. Es wird auf den gleichen Zugang + die gleiche Teilhabe für ... 
am Erwerbsleben hingewirkt

3. Einrichtungen + Dienstleistungen des öffentlichen Lebens sind 
für ... Gleich attraktiv und zugänglich. Es wird auf gerechte 
Ressourcenverteilung hingewirkt

4. Geschlechtsrollenklischees werden aktiv außer Kraft gesetzt
5. Es wird auf Gewaltfreiheit im Geschlechterverhältnis hingewirkt
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Verändertes Vorgehen beim zweiten 
Gleichstellungsaktionsplan (GLAP) 5

• Begründung der Relevanz des Auftrages

• Darlegung, welche Aspekte bei der Umsetzung grundsätzlich ins 
Auge gefasst werden sollten (Ursachen und Einflussfaktoren 
benennen).

• Statusdaten zur Ausgangslage in unserer Stadt 

• Schlussfolgerungen zum Handlungsbedarf
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Verändertes Vorgehen beim zweiten 
Gleichstellungsaktionsplan (GLAP) 6

• Verhandlung der Zielvereinbarungen : Prüfung der Einfluss- und 
Handlungsmöglichkeiten im jeweiligen Verantwortungsbereich / 
Wirkungsziele in`s Auge fassen

1. im Hinblick auf die fünf Handlungsbereiche
2. im Hinblick auf die  als 

� Arbeitgeberin/Arbeitgeber
� Dienstleisterin/Dienstleister
� Auftraggeberin/Auftraggeber
� (gegebenenfalls) politische Instanz

3. im Hinblick auf die jeweilige Hierarchieebne
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Verändertes Vorgehen beim zweiten 
Gleichstellungsaktionsplan (GLAP) 7

• Zuordnung der Maßnahme zum gewünschten Gleichstellungsbeitrag 
innerhalb eines Handlungsbereiches z.B. Erwerbsleben. Hier z.B. „Unsere 
Einrichtung als Arbeitgeberin“

• Formulierung des positiven (Wirkungs-) Ziels der Maßnahme. Beispiel: Die 
in der Verwaltung praktizierte Kultur der Vereinbarkeit beruflicher Arbeit mit 
Erziehungsverpflichtungen erlaubt Vätern und Müttern die gleichen 
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.

• Festlegung der Zielgruppe der Maßnahme. Beispiel: Alle Beschäftigten 
unserer Einrichtung.

• Name der Maßnahme. Beispiel: Kampagne Familie, Beruf und Karriere 
erfolgreich vereinbaren.
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Verändertes Vorgehen beim zweiten 
Gleichstellungsaktionsplan (GLAP) 8

• Kurzbeschreibung der Maßnahme. 

Beispiele: Interessierte MitarbeiterInnen erarbeiten in einer von der

Personalabteilung organisierten Konferenz ein Stärken- und
Schwächenprofil der eigenen Verwaltung und entwickeln innerhalb eines

begrenzten Zeitraums in selbst gewählten Arbeitsgruppen Vorschläge für

konstruktive Maßnahmen sowie geeignete Verfahren zu deren Umsetzung./
Betriebliche Befragung zur Erfassung der erforderlichen

Rahmenbedingungen für Väter, um in Elternzeit zu gehen. Prüfung der

gemachten Vorschläge sowie geeignete Verfahren zu deren Umsetzung
durch die Personalabteilung und interessierte MitarbeiterInnen.
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Verändertes Vorgehen beim zweiten 
Gleichstellungsaktionsplan (GLAP) 9

• Festlegung von Messgrößen für die Erreichung des Ziels der 
Maßnahme im Hinblick auf Ergebnis- und Wirkungsziele:
- Geeignete Messgrößen:

Beispiele: Die Anzahl der Männer, die Elternzeit nehmen, steigt. / Die
Anzahl der Männer, die befristet Teilzeit arbeiten, steigt. / Der Anteil 

von
Müttern in Führungspositionen steigt.

- Geeignete Datenquellen:
Beispiele: Anträge auf Elternzeit nach Geschlecht. / Anträge auf 

befristete Teilzeit aus familiären Gründen nach Geschlecht / Anteil 
von Vätern und Müttern in Führungspositionen.
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Verändertes Vorgehen beim zweiten 
Gleichstellungsaktionsplan (GLAP) 10

• Festlegung der Zuständigkeit bei der Realisierung der Maßnahme
Beispiel: Alle Personalverantwortlichen

• Festlegung des geplanten Ressourceneinsatzes :
Beispiel: kein zusätzliches Personal, Sachmittel für eine Konferenz /
Sachmittel für eine Befragung und Öffentlichkeitsarbeit
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Zweiter Gleichstellungsaktionsplan
Laufzeit 2011 bis 2012

• 73  Maßnahmen zur Umsetzung der Eu-Charta, davon

– 64  Maßnahmen der Stadtverwaltung Heidelberg

– 9  Maßnahmen von Heidelberger Wohlfahrtsverbänden und 
interessierten Initiativen / Verbänden
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Maßnahmen der Stadtverwaltung: 
64 Maßnahmen in 5 Handlungsbereichen
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Die beteiligten Dezernate und Ämter
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Maßnahmen von KooperationspartnerInnen
9 Maßnahmen in 4 Handlungsbereichen
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Weiterer Verlauf

• Umsetzungscontrolling der EU-Charta gekoppelt an die 
Zwischenberichtskultur beim Haushaltscontrolling alle halbe Jahr
(Gespräche mit allen KooperationspartnerInnen). D.h.:

• Qualität der Rückmeldungen prüfen.
• Qualität der Einhaltung der Messgrößen prüfen d.h. auf Gender-Qualität 

achten, ggf. vormerken für den 3. GLAP, um zu einer besseren Qualität der 
Maßnahme oder zu deren Weiterentwicklung zu kommen. Vertiefen, was 
mit Gender-Qualität  gemeint ist. Ggf. bessere Projektindikatoren 
erarbeiten. 

• prüfen, ob die Datenlage zu den fünf Handlungsbereichen noch aktuell ist,
ggf. Geldmittel für Sondererhebungen akquirieren

• Visuelle Dokumentierbarkeit im Auge behalten



August 2011, 25

Weiterer Verlauf

• Umsetzungsbericht  1. Quartal 2013
• Eckpunkte für den Berichtsrahmen:

• Kurzbeschreibung der Umsetzung und Erfolge 
• Darstellung und Auswertung der vereinbarten Messgrößen
• Beitrag der geleisteten Arbeit zur vereinbarten Zielerreichung
• Start und Ende der Maßnahme 
• Tatsächlicher Ressourceneinsatz 
• Hinweise auf weitere Informationsmöglichkeiten zur 

Maßnahme 
• Vorbereitung des dritten GLAPs  für  den HH 2015/16
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Potenziale der EU-Charta für qualifizierte 
Gleichstellungsarbeit

• Durch die Art der Definition des Auftrags hilft die Charta, sich beim 
Erlernen von Genderkompetenz nicht in Geschlechtsrollenklischees
zu verheddern. Sie fordert nicht nur den Abbau dieser Klischees,
sondern

• sie fordert prinzipiell zur Bekämpfung von Diskriminierung und 
Benachteiligung auf

oder positiv formuliert: 

• zur Sicherung gleichwertiger Lebensbedingungen oder zur 
Sicherung der gleichen Teilhabe von Frauen und Männern in ihrer 
Vielfalt durch das Realisieren von geschlechterdifferenzierter 
Zielgruppensensibilität.
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Potenziale der EU-Charta für qualifizierte 
Gleichstellungsarbeit

• Die Klarheit motiviert auch bei der Definition von 
Handlungsfeldern

– Gezeigt wird, worauf aufgrund bekannter gleichstellungs-
politischer Defizite besonders geachtet werden soll

– Dabei fügt sich die Charta in den Kanon unserer besten 
umzusetzenden gesellschaftlichen Werte (lebendige Demokratie 
ohne Ausschluss, Streben nach Gerechtigkeit, 
Diskriminierungsfreiheit + Gewaltfreiheit)

• Definition von Ebenen der Verantwortlichkeit
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Potenziale der EU-Charta für qualifizierte 
Gleichstellungsarbeit

– nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch alle 
Schlüsseleinrichtungen einer Stadt

– Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten auf allen Hierarchie- + 
Funktionsebenen

– Rahmen für gut begründete Einladungen für qualifizierte 
Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligungen zur Erarbeitung 
geeigneter Beiträge zur Umsetzung

• Bietet Steuerungsunterstützung durch
– Transparenz für Parlament + Öffentlichkeit
– Prioritätensetzung auf politischer Ebene
– Stärkung der Ergebnisverantwortlichkeit von Verwaltung(en)
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Potenziale der EU-Charta für qualifizierte 
Gleichstellungsarbeit

• Diese Charta liefert einen guten Rahmen für einen qualifizierten 
kontinuierlichen Kommunikations-, Lern- und 
Optimierungsprozess Bottom-Up und Top Down

• Sie  vergrößert die Aussicht auf  Einsicht der Entscheidung 
tragenden , dass Gleichstellungsarbeit nicht nur zur 
Qualitätsverbesserung städtischer Leistungen beiträgt, sondern 
auch wesentliche Beiträge zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
einer Kommune liefert.



Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!


